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Rechte sind in das Grundbuch als »Eigentum des 
Volkes“ unter Bezeichnung des volkseigenen Be
triebes einzutragen.

§ 5
Durchführungsbestimmungen erläßt das Ministe

rium des Innern im Einvernehmen mit den zustän
digen Ministerien und Staatssekretariaten mit eige
nem Geschäftsbereich.

§ 6
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja

nuar 1952 in Kraft.
(2) Entgegenstehende Bestimmungen treten gleich

zeitig außer Kraft.

(3) Unberührt bleiben die Bestimmungen der Ver
ordnung vom 6. Dezember 1951 über die Verbesse

rung der Arbeit der Deutschen Handelszentralen 
(GBl. S. 1145).

(4) Rechtshandlungen, die in der Zeit vom 1. Ja
nuar 1952 bis zwei Wochen nach dem Tage der Ver
kündung dieser Verordnung auf Grund der bisher 
geltenden Bestimmungen vorgenommen wurden, 
bleiben wirksam.

Berlin, den 20. März 1952

Die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident Ministerium des Innern
G r o t e w o h l  I.V.: W a m k e

Staatssekretär

Verordnung 
über devastierte landwirtschaftliche Betriebe.

Vom 20. März 1952

Zur Wiederherstellung der vollen Produktions
fähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, die infolge 
der bauernfeindlichen Kriegspolitik und Kriegsfüh
rung des deutschen Imperialismus verschuldet sind 
und deren Produktionsleistungen auch seit 1945 
trotz der Hilfsmaßnahmen der Regierung noch nicht 
wieder voll hergestellt werden konnten, wird im 
Interesse der Erfüllung der Aufgaben der Landwirt
schaft im Fünf jahrplan folgendes verordnet:

§ 1
(1) Bei Betrieben, die von ihrem Eigentümer ver

lassen wurden, ist vom Landrat ein Treuhänder ein
zusetzen. Die Treuhandschaft kann einem volkseige
nen Gut übertragen werden. Für den Treuhänder 
gelten die Ausführungsbestimmungen vom 10. März 
1949 zu der Anordnung zur Durchführung des Ge
setzes Nr. 45 des Kontrollrats (ZVOB1. S. 139).

(2) Während der Treuhandschaft sind Leistungen 
für die bisher auf dem Betrieb lastenden Verbind
lichkeiten nicht zu erbringen. Bei Übernahme ist 
eine ordnungsmäßige Bilanz aufzustellen. Dem Be
trieb ist Vollstreckungsschutz zu gewähren.

(3) Über die Regelung rückständiger Löhne für 
Landarbeiter, Schulden bei der VdgB (BHG), bei den 
MAS und für den Betrieb getätigte Handwerker
leistungen, hat das Ministerium der Finanzen der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
nach Überprüfung zu entscheiden. Rückständige 
Löhne für Landarbeiter sind bevorzugt abzugelten.

(4) Rückständige Steuern, Sozialbeiträge und son
stige öffentliche Leistungen sind gegenüber dem 
Eigentümer geltend zu machen.

(5) Die Deutsche Bauernbank wird ermächtigt, 
wenn nachweisbar erforderlich, dem Betrieb über 
die bestehenden Kredit-Richtlinien hinaus einen 
Sonderkredit bis zu 500,—DM je Hektar zu gewähren. 
Hiervon sind in der Regel 200,—DM als kurzfristiger

und 300,— DM als mittelfristiger Kredit zu geben. 
Die Ausreichung des Kredites erfolgt nach den gel
tenden Bedingungen. Der Kredit ist durch Siche
rungsübereignung der dafür angeschafften Werte zu 
sichern.

§ 2
(1) Bei Betrieben, die infolge Arbeitsunfähigkeit 

der Eigentümer oder infolge schlechter Wirtschafts
führung des Eigentümers oder Bewirtschafters eine 
weit unter dem Durchschnitt liegende Produktion 
haben und bei denen unter dem Eigentümer oder 
Bewirtschafter keine Gewähr auf Verbesserung der 
Produktionsleistung gegeben ist, ist entsprechend 
dem Kontrollratsgesetz Nr. 45 vom 20. Februar 1947 
(Amtsbl. d. KR. S. 256) ein Treuhänder einzusetzen 
oder die Verpachtung durchzuführen. Die Entschei
dung hierüber erfolgt durch den Landrat, der dem 
Rat des Kreises darüber zu berichten hat.

(2) Während der Treuhänderschaft oder Pachtung 
sind Leistungen für die bisher auf dem Betrieb 
lastenden Verbindlichkeiten nicht zu erbringen. Bei 
Übernahme ist eine ordnungsmäßige Bilanz aufzu
stellen. Vollstreckungsschutz ist zu gewähren, so
lange der Betrieb von einem Treuhänder oder Päch
ter, der vom Rat des Kreises eingesetzt ist, bewirt
schaftet wird.

(3) Rückständige Steuern, Sozialbeiträge und son
stige öffentliche Leistungen sind gegenüber dem 
Eigentümer geltend zu machen.

(4) Die Deutsche Bauernbank wird ermächtigt, für 
die Dauer der Treuhandschaft oder Pacht einen zu
sätzlichen Kredit in Höhe von 500,— DM je Hektar 
einzuräumen. Hiervon sind in der Regel 200,— DM 
als kurzfristiger und 300,— DM als mittelfristiger 
Kredit zu geben. Die Ausreichung des Kredites er
folgt nach den geltenden Bestimmungen. Der Kredit 
ist durch Sicherungsübereignung der dafür ange
schafften Werte zu sichern.


